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machen Uun: damit verallgemeinern |tun stand gewinnen kan  ‚6C (122) DIie nicht rein
sie | all den Menschen moralisch unrecht, Cdie funktionalistische, sondern her erkenntnis-
Cdie Voraussetzungen ihrer Handlungsorientie- theoretische Beschreibung VO  3 Religion durch
rung nicht teilen.“ (38) SO fruchtbar 1ne solche den spaten Luhmann (Religion als FEinheit der

Differenz VOoO  3 Beobachtbarem Uun: Unbeob-Selbstbeschränkung der Religionsgemeinschaf-
ten 1m Kaum einer pluralistischen Gesellschaft achtbarem) bietet uch positive religionsphi-
1st, estellt sich doch uch Cdie rage, ob leicht losophische Anknüpfungsmöglichkeiten, Cdie
unterschieden werden kann zwischen einer Luhmann z mıt ezug auf Nikolaus VOoO  3

verallgemeinerbaren Uun: unparteilichen Moral, Kues celbst andeutet.
Cdie grundsätzlich allen einsehbar se1in musste, Der Sammelband als (Janzer überzeugt:
un: den 11UT partikular gültigen Ethiken durch se1in kKklares Konzept, durch Cdie kompe-
Lebens, WI1IE 61€ 1wa Religionsgemeinschaften tentfen AutorInnen, Cdie allesamt der Jungeren
vertirefien. Nicht Unrecht hat beispielsweise TheologInnengeneration angehören, un: durch
Cdie kommunitaristische Kritik gegenüber einer Cdie Ilar argumentierenden Uun: pomntiert for-
etrikten Irennung VO  3 universalisierbarer Moral mulierenden eıtrage, Cdie zu Weiterdenken
un: 11UT partikulär gültiger FEthik Lebens Uun: produktiven Widerspruch ANIESCIL. lei-
darauf verwlesen, dass gerade diese Irennung Wermutstropfen bilden Cdie relatıv häufigen
celbst dem liberalistischen, damit ber einem Tipp- Uun: Bibliographiefehler. Daher S£1 miıt
partikulären Sonderethos entstammıt einem dringenden Appell Cdie Verlage g-

Auf ihre Welse ebenfalls inspirierend un: schlossen, wieder cstärker ın Cdie Lektoratstätig-
InnOovatıv sSind Cdie systematisch-theologischen keit Investieren.
Reflexionen Sanders ZUuU!T Gerechtigkeit. Eng VeEeT- LINZ AÄnsgar Kreutzer
zahnt der UfOor den Gottesdiskurs un: den (1E-
rechtigkeitsdiskurs: „Gerechtigkeit 1st vielmehr
unverzichtbar für Clie Urte, denen ott sich
prasent macht  66 (85) In der Denkart negatıver Besprechungen
Theologie legt den Akzent jedoch auf Cdie VO  3 Der Eingang der Rezensionen annn nicht gesondert
Derrida übernommene Idee der Gerechtigkeit bestätigt werden. DIie Korrekturen werden VOI1 der
als „Erfahrung des Unmöglichen.. AaM1! warniı Redaktion besorgt. Bel Überschreitung des Umfanges

ist mıt Kürzungen rechnen. ach Erscheinen derSander zugleich VOT der Gefahr, Cdie VO  3 einem
Besprechungen rhalten die Rezensenten einen, (lieHerstellen VO  3 Gerechtigkeit, Selbstrechtferti- Verlage Z7WwWe] Belege.

SUuNs der SaI Selbstgerechtigkeit ausgeht. Ye1-
ich lässt Cdie Logik solch negatıver Theologie Cdie
Prazisierung dessen, WA1S als gerecht angesehen FRAGEN
werden kann, auf ebenso notwendige WI1IE uch
e{was unbefriedigende VWelse offen. + Loöffler, Ran Ungestraft A U der Kır-

che austreten? Der cstaatlıche Kırchenaus-Ebenfalls zu kritischen Weiterdenken
r n kanonistischer Sıcht (Forschungenregend 1st der Artikel VO  3 Kruck Hıer wird Cdie
ZUT Kiırchenrechtswissenschaft, 38)fundamentaltheologische Valenz des relig1i0ns- Echter, Würzburg 2007 Kart Uuro

sozlologischen Spätwerks Niklas Luhmanns 42.00 (D)/Euro 43,20 A)CHF /3,00 ISBEN
IKlar wahrgenommen: .  amı mutiert Luhmann Y /8-3-4279-07833-6

gewissermafßen VO Sozilologen zu FUun-
Miıt Oktober O07 1st ın ÖOsterreich 1n€e Neu-damentaltheologen un: Religionswissenschaft- regelung beim Kirchenaustritt ın raft e-ler  66 (124) Allerdings estellt sich Cdie rage, ob
ten, Cdie VOoO  3 der Bischofskonferenz beschlossen

diese berechtigte fundamentaltheo-logische wurde („Zugehörigkeit ZuUu!r Katholischen KI1r-
Einordnung Luhmanns 11UT ın der abgrenzen- che Pastorale Inıtlatıven 1m Zusammenhangden Orm geschehen kann, WIE 61€E der UfOor mıt dem Kirchenaustritt, DIie Österreichischen
vorschlägt. Fur Kruck 1st Luhmanns Theorije Bischöfe Nr 7) Innerhalb einer re1-Monats-
„Jene gesuchte Kontrastfolie, auf deren Basıs Y1S bekommt der Ausgetretene einen Bischofs-
Cdie Theologie ihren eigenen Grund als Gegen- brief, ın dem ihm Clie Folgen des AÄAustritts VOT
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machen und damit verallgemeinern […] [tun 

sie] all’ den Menschen moralisch unrecht, die 

die Voraussetzungen ihrer Handlungsorientie-

rung nicht teilen.“ (38) So fruchtbar eine solche 

Selbstbeschränkung der Religionsgemeinschaf-

ten im Raum einer pluralistischen Gesellschaft 

ist, stellt sich doch auch die Frage, ob so leicht 

unterschieden werden kann zwischen einer 

verallgemeinerbaren und unparteilichen Moral, 

die grundsätzlich allen einsehbar sein müsste, 

und den nur partikular gültigen Ethiken guten 

Lebens, wie sie etwa Religionsgemeinschaften 

vertreten. Nicht zu Unrecht hat beispielsweise 

die kommunitaristische Kritik gegenüber einer 

strikten Trennung von universalisierbarer Moral 

und nur partikulär gültiger Ethik guten Lebens 

darauf verwiesen, dass gerade diese Trennung 

selbst dem liberalistischen, damit aber einem 

partikulären Sonderethos entstammt.

Auf ihre Weise ebenfalls inspirierend und 

innovativ sind die systematisch-theologischen 

Reflexionen Sanders zur Gerechtigkeit. Eng ver-

zahnt der Autor den Gottesdiskurs und den Ge-

rechtigkeitsdiskurs: „Gerechtigkeit ist vielmehr 

unverzichtbar für die Orte, an denen Gott sich 

präsent macht.“ (85) In der Denkart negativer 

Theologie legt er den Akzent jedoch auf die von 

Derrida übernommene Idee der Gerechtigkeit 

als „Erfahrung des Unmöglichen“. Damit warnt 

Sander zugleich vor der Gefahr, die von einem 

Herstellen von Gerechtigkeit, Selbstrechtferti-

gung oder gar Selbstgerechtigkeit ausgeht. Frei-

lich lässt die Logik solch negativer Theologie die 

Präzisierung dessen, was als gerecht angesehen 

werden kann, auf ebenso notwendige wie auch 

etwas unbefriedigende Weise offen.

Ebenfalls zum kritischen Weiterdenken an-

regend ist der Artikel von Kruck. Hier wird die 

fundamentaltheologische Valenz des religions-

soziologischen Spätwerks Niklas Luhmanns 

klar wahrgenommen: „Damit mutiert Luhmann 

[…] gewissermaßen vom Soziologen zum Fun-

damentaltheologen und Religionswissenschaft-

ler.“ (124) Allerdings stellt sich die Frage, ob 

diese berechtigte fundamentaltheo-logische 

Einordnung Luhmanns nur in der abgrenzen-

den Form geschehen kann, wie sie der Autor 

vorschlägt. Für Kruck ist Luhmanns Theorie 

„jene gesuchte Kontrastfolie, auf deren Basis 

die Theologie ihren eigenen Grund als Gegen-

stand gewinnen kann“ (122). Die nicht rein 

funktionalistische, sondern eher erkenntnis-

theoretische Beschreibung von Religion durch 

den späten Luhmann (Religion als Einheit der 

Differenz von Beobachtbarem und Unbeob-

achtbarem) bietet auch positive religionsphi-

losophische Anknüpfungsmöglichkeiten, die 

Luhmann etwa mit Bezug auf Nikolaus von 

Kues selbst andeutet.

Der Sammelband als Ganzer überzeugt: 

durch sein klares Konzept, durch die kompe-

tenten AutorInnen, die allesamt der jüngeren 

TheologInnengeneration angehören, und durch 

die klar argumentierenden und pointiert for-

mulierenden Beiträge, die zum Weiterdenken 

und produktiven Widerspruch anregen. Klei-

ne Wermutstropfen bilden die relativ häufigen 

Tipp- und Bibliographiefehler. Daher sei mit 

einem dringenden Appell an die Verlage ge-

schlossen, wieder stärker in die Lektoratstätig-

keit zu investieren.

Linz Ansgar Kreutzer

Besprechungen
Der Eingang der Rezensionen kann nicht gesondert 
bestätigt werden. Die Korrekturen werden von der 
Redaktion besorgt. Bei Überschreitung des Umfanges 
ist mit Kürzungen zu rechnen. Nach Erscheinen der 
Besprechungen erhalten die Rezensenten einen, die 
Verlage zwei Belege.

Aktuelle Fragen

AKTUELLE FRAGEN

◆ Löffler, René: Ungestraft aus der Kir-
che austreten? Der staatliche Kirchenaus-
tritt in kanonistischer Sicht. (Forschungen 
zur Kirchenrechtswissenschaft, Bd. 38). 
Echter, Würzburg 2007. (429) Kart. Euro 
42,00 (D)/Euro 43,20 (A)/CHF 73,00. ISBN 
978-3-429-02888-6.

Mit 1. Oktober 2007 ist in Österreich eine Neu-
regelung beim Kirchenaustritt in Kraft  getre-
ten, die von der Bischofskonferenz beschlossen 
wurde („Zugehörigkeit zur Katholischen Kir-
che: Pastorale Initiativen im Zusammenhang 
mit dem Kirchenaustritt, Die österreichischen 
Bischöfe Nr. 7). Innerhalb einer Drei-Monats-
Frist bekommt der Ausgetretene einen Bischofs-
brief, in dem ihm die Folgen des Austritts vor 



Aktuelle Fragen

ugen geführt werden. Dann erfolgt eın klären- Cdie ngs der für Cdie Ainanziellen Kessourcen
des Gespräch miıt dem Wohnpfarrer. Erst nach Verantwortlichen VOorT der Schädigung UNSCTES

Verstreichen Cieser Y1S wird der Kirchenaus- Kirchenbeitragssystems ebenso hinein WI1IE Cdie
Y1 wirksam. nachgehende Oorge einer Gemeinschaft, der

Hınter diesem Wahrnehmen einer O- nicht gleichgültig se1in kann, WEI111 eiINes ihrer
ralen C'hance esteht Clie rage nach der unftier- Mitglieder AUS welchen Gründen uch Immer
cschiedlichen Bewertung des VOorT einer staat ı- verloren gehen droht Fur Cdieses Gespräch
hen Behörde erklärten Austritts AUS der Kirche: eistet der besprochene Band einen fundierten
Handelt sich (immer) den Strafbestand Beıltrag, der durch Cdie Fülle der Information be-
der Apostasle, der atresie der des Schismas? sticht. e manchmal überraschenden Ergeb-
Eiınem „Verstofß Cdie Pflicht ZUuU!T Wahrung nN]ıSsSEe der ehutsamen Interpretation der kır-
der Gemeinschaft“ 1st 1m CI c 209) keine chenrechtlichen Recherchen i{un überdies uch
Strafnorm zugeordnet. Strebt derjenige, der einem Pastoraltheologen guL.
miıt bürgerlicher Wirkung AUS der Kirche als LINZ efier Hofer
Körperschaft des Ööffentlichen Rechts austrıtt,
1ne vollständige Irennung VOoO  3 der Kirche Jesu
C'hristi an“® $ Anker, Elısabheth VWas Menschen n der

Kırche hält otıve Vo  — KirchenzugehörIig-ach dem Rundschreiben des Päpstlichen kaıt Fıne qualitativ-empirische Studcleates PCI Pontifhcium Consilium de Legum Bleihemotivation un Kiırchenbindung. (STSTextibus interpretandis) VOoO 3 3 2006 reicht
der staatliche Akt allein nicht AUS, Cdie 1N- 31) Tyrolla, Innsbruck-Wıen 2007 Kart uro

42,30 ISBN Y /8-3-7022-28) 7-9
1ieTe Entscheidung, Cdie Kkatholische Kirche
verlassen, manifestieren. Nur 1nN€ zuständi- DIie schwindende Relevanz VOoO  3 Kirche für das
SC kirchliche Autorität kann nach Ansicht des Leben der ÖOsterreicherInnen wird ın den Me-
PCI 1m Einzelfall beurteilen, ob tatsächlich dien melst miıt einem erwels auf die aktuellen

Zahlen hinsichtlich Kirchenaustritt der (JO0L-eın ‚ACIus formalis defectionis“ c 05 CIC),
eın Kirchenabfall (c.1 CIC) vorliegt. tesdienstbesuch belegt. e Autorin Elisabeth

Der wissenschaftliche Referent 1m Erzbis- Anker wurde VOT allem 1mM Bereich ihrer Tätig-
([uU  3 München Uun: Freising Rene LÖöffler legt keit als Erwachsenenbildnerin miıt der rage
se1INe VOoO  3 der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- konfrontiert: „Kannst du MIr erklären,
Unıiversita: Bonn als Dissertation ANSCHOMNE- ich überhaupt noch ın der Kirche bleiben ol 21

Arbeit über den staatlichen Kirchenaustritt 9) Im Rahmen ihrer DIssertation Cdie hier ın
ın kanonistischer Sicht VOT. Ausgehend VOoO  3 der überarbeiteter Fassung vorliegt begibt 61€ sich
rechtsgeschichtlichen Uun: estatistischen Ent- celbst ın Cdie Position der Fragenden, wählt SE-
wicklung des „Kirchenaustritts” un: selner MoO- Zzielt einen positiven Fokus un: untersucht 1U  3

t1vatıon werden das staatliche un: kirchliche umgekehrt anhand ehn qualitativer Interviews
Cdie Bleihemaotive VOoO  3 C'hristinnen Uun: derenVerständnis der Kirchengliedschaft dargestellt

un: Konsequenzen des „Kirchenaustritts” Kirchenbindung.
aal Uun: VOT allem ın der Kirche gemäfs dem iıngangs 16-42 ckizziert Anker ın eINnem

Uun: kirchlichem Partikular- Uun: geschichtlichen Bogen verschiedene Kirchen-
verständnisse, Cdie sowohl einen Einblick ın CdieArbeitsrecht analysiert.

uch WEI111 ın der Darstellung der L- sich verändernde theologische (Selbst) Refle-
lichen Gesetzgebung hauptsächlich gelegent- X10N der Kirche als uch ın das Verständnis der
liche Seitenblicke ın das Recht Österreichischer Menschen innerhalb dieser Kirche vermitteln.
un: cschweizerischer [MO7esen sSind durchaus nter dem Titel „Kirchenzugehörigkeit heu-
finden Cdie bundesdeutsche Jurisprudenz Be- te‘(33-42 prasentier 61€E euUuETE überwiegend
achtung findet, 1st Cdie Lektüre des Buches uch quantıtative Studien AUS Deutschland, ÖSt€I' —

reich Uun: der chweiz. Anker fasst ihre dieshbe-für ÖOsterreich lohnenswert. Nur 1nN€ sründ-
liche Auseinandersetzung mıt dem komplexen züglichen FEFrkenntnisse „ Auftallend
Ihema des Kirchenaustritts AUS historischer, 1st, dass bei aller festgestellten individuellen
STAATfSs- Uun: kirchenrechtlicher, ekklesiologi- Verschiedenheit der Kirchenmitglieder Cdie als
cscher un: pastoral-theologischer Sicht hilft Otıve festgestellten Beweggründe der KI1r-
ın dieser leidigen rage weiter. In Cdieses Kon- chenmitgliedschaft relatıv wen1g VOoO  3 Cieser
ert der unterschiedlichen Positionen gehört Vielfalt widerspiegeln.‘ (42)
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Augen geführt werden. Dann erfolgt ein klären-
des Gespräch mit dem Wohnpfarrer. Erst nach 
Verstreichen dieser Frist wird der Kirchenaus-
tritt wirksam.

Hinter diesem Wahrnehmen einer pasto-
ralen Chance steht die Frage nach der unter-
schiedlichen Bewertung des vor einer staatli-
chen Behörde erklärten Austritts aus der Kirche: 
Handelt es sich (immer) um den Strafb estand 
der Apostasie, der Häresie oder des Schismas? 
Einem „Verstoß gegen die Pfl icht zur Wahrung 
der Gemeinschaft “ ist im CIC (c. 209) keine 
Strafnorm zugeordnet. Strebt derjenige, der 
mit bürgerlicher Wirkung aus der Kirche als 
Körperschaft  des öff entlichen Rechts austritt, 
eine vollständige Trennung von der Kirche Jesu 
Christi an?

Nach dem Rundschreiben des Päpstlichen 
Rates (PCI = Pontifi cium Consilium de Legum 
Textibus interpretandis) vom 13. 3. 2006 reicht 
der staatliche Akt allein nicht aus, um die in-
nere Entscheidung, die katholische Kirche zu 
verlassen, zu manifestieren. Nur eine zuständi-
ge kirchliche Autorität kann – nach Ansicht des 
PCI – im Einzelfall beurteilen, ob tatsächlich 
ein „actus formalis defectionis“ (c. 205 CIC), 
ein Kirchenabfall (c.1117 CIC) vorliegt.

Der wissenschaft liche Referent im Erzbis-
tum München und Freising René Löffl  er legt 
seine von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn als Dissertation angenomme-
ne Arbeit über den staatlichen Kirchenaustritt 
in kanonistischer Sicht vor. Ausgehend von der 
rechtsgeschichtlichen und statistischen Ent-
wicklung des „Kirchenaustritts“ und seiner Mo-
tivation werden das staatliche und kirchliche 
Verständnis der Kirchengliedschaft  dargestellt 
und Konsequenzen des „Kirchenaustritts“ im 
Staat und vor allem in der Kirche gemäß dem 
CIC/1983 und kirchlichem Partikular- und 
Arbeitsrecht analysiert.

Auch wenn in der Darstellung der staat-
lichen Gesetzgebung hauptsächlich – gelegent-
liche Seitenblicke in das Recht österreichischer 
und schweizerischer Diözesen sind durchaus zu 
fi nden – die bundesdeutsche Jurisprudenz Be-
achtung fi ndet, ist die Lektüre des Buches auch 
für Österreich lohnenswert. Nur eine gründ-
liche Auseinandersetzung mit dem komplexen 
Th ema des Kirchenaustritts aus historischer, 
staats- und kirchenrechtlicher, ekklesiologi-
scher und pastoral-theologischer Sicht hilft  
in dieser leidigen Frage weiter. In dieses Kon-
zert der unterschiedlichen Positionen gehört 

die Angst der für die fi nanziellen Ressourcen 
Verantwortlichen vor der Schädigung unseres 
Kirchenbeitragssystems ebenso hinein wie die 
nachgehende Sorge einer Gemeinschaft , der es 
nicht gleichgültig sein kann, wenn eines ihrer 
Mitglieder – aus welchen Gründen auch immer 
– verloren zu gehen droht. Für dieses Gespräch 
leistet der besprochene Band einen fundierten 
Beitrag, der durch die Fülle der Information be-
sticht. Die manchmal überraschenden Ergeb-
nisse der behutsamen Interpretation der kir-
chenrechtlichen Recherchen tun überdies auch 
einem Pastoraltheologen gut.
Linz Peter Hofer

Aktuelle Fragen

◆ Anker, Elisabeth: Was Menschen in der 
Kirche hält: Motive von Kirchenzugehörig-
keit. Eine qualitativ-empirische Studie zu 
Bleibemotivation und Kirchenbindung. (STS 
31) Tyrolia, Innsbruck–Wien 2007. Kart. Euro 
24,00 / CHF 42,30. ISBN 978-3-7022-2827-9.

Die schwindende Relevanz von Kirche für das 
Leben der ÖsterreicherInnen wird in den Me-
dien meist mit einem Verweis auf die aktuellen 
Zahlen hinsichtlich Kirchenaustritt oder Got-
tesdienstbesuch belegt. Die Autorin Elisabeth 
Anker wurde vor allem im Bereich ihrer Tätig-
keit als Erwachsenenbildnerin mit der Frage 
konfrontiert: „Kannst du mir erklären, warum 
ich überhaupt noch in der Kirche bleiben soll?!“ 
(9) Im Rahmen ihrer Dissertation – die hier in 
überarbeiteter Fassung vorliegt – begibt sie sich 
selbst in die Position der Fragenden, wählt ge-
zielt einen positiven Fokus und untersucht nun 
umgekehrt anhand zehn qualitativer Interviews 
die Bleibemotive von ChristInnen und deren 
Kirchenbindung.

Eingangs (16–42) skizziert Anker in einem 
geschichtlichen Bogen verschiedene Kirchen-
verständnisse, die sowohl einen Einblick in die 
sich verändernde theologische (Selbst)Refl e-
xion der Kirche als auch in das Verständnis der 
Menschen innerhalb dieser Kirche vermitteln. 
Unter dem Titel „Kirchenzugehörigkeit heu-
te“(33–42) präsentiert sie neuere überwiegend 
quantitative Studien aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Anker fasst ihre diesbe-
züglichen Erkenntnisse zusammen: „Auff allend 
ist, dass bei aller festgestellten individuellen 
Verschiedenheit der Kirchenmitglieder die als 
Motive festgestellten Beweggründe der Kir-
chenmitgliedschaft  relativ wenig von dieser 
Vielfalt widerspiegeln.“ (42)


